Checkliste für die sicherheitstechnische Beurteilung von Biogasanlagen (Hessen)



Vorwort

Die Kommission für Anlagensicherheit (KAS), ein Beraterorgan der Bundesregierung, hat mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, dass zahlreiche Biogasanlagen mit erheblichen sicherheitstechnischen Mängeln behaftet sind. Hintergrund ist eine Auswertung aller § 29 a BImSchG-Gutachten, die zu dem Ergebnis kam, dass bei 70% der ca. 520 geprüften Biogasanlagen bedeutsame Mängel festgestellt wurden. Schwerpunkte dieser Mängel waren die Bereiche Explosionsschutz, obligatorische Prüfnachweise, Brandschutz und Betriebsorganisation.

Vor diesem Hintergrund wurde, unter Federführung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, mit Vertretern der zuständigen Überwachungs- und Genehmigungsbehörden der hessischen Regierungspräsidien und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, die Checkliste für die sicherheitstechnische Beurteilung von Biogasanlagen erarbeitet. Im Fokus der Checkliste stehen die o. g. Schwerpunktmängel (Ex-Schutz, Prüfnachweise, Brandschutz, Betriebsorganisation), bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass Gefahren für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorgerufen werden können. Die Checkliste erhebt von daher keinen Anspruch einer abschließenden, vollständigen sicherheitstechnischen Beurteilung von Biogasanlagen.

Anhand dieser Checkliste sollen in Hessen alle nach dem BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen, durch einen auf dem Gebiet bekannt gegebenen Sachverständigen nach § 29a BImSchG, überprüft werden. Offensichtliche Gefahrenquellen die bei der Vor-Ort Prüfung durch den Sachverständigen festgestellt werden und nicht in der Checkliste enthalten sind, sind in einem zu erstellenden Prüfbericht mit aufzunehmen.
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Wichtige Anlagedaten:
[bookmark: Text4]Name und Anschrift des Betreibers:	     
[bookmark: Text3]Standort der Biogasanlage:	     
[bookmark: Text2]Hersteller/Planer der Biogasanlage:	     
[bookmark: Text1][bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Kontrollkästchen3]Jahr der Inbetriebnahme:	     	Biogasnutzung:   |_| Verstromung vor Ort     |_| im Satelliten-BHKW       |_| Gaseinspeisung
[bookmark: Text5]Art der Abwärmenutzung:	     
[bookmark: Text11][bookmark: Text12][bookmark: Text13]Input (in t):		       Nawaros (Mais, Gras….)	         Gülle		          andere Abfälle
[bookmark: Text6][bookmark: Kontrollkästchen7][bookmark: Text7][bookmark: Text8]Anzahl Fermenter:                      ¸Gasdichtes Gärrestelager: |_|		Gasvolumen :       t		Jahresdurchsatz Biogas:       m3
[bookmark: Text10]	Feuerungswärmeleistung:       KW
[bookmark: Kontrollkästchen6][bookmark: Kontrollkästchen5][bookmark: Kontrollkästchen4]                                                           Entschwefelung durch: 		|_| Luftzugabe		|_| Aktivkohle		|_| sonstige Zusätze
[bookmark: Kontrollkästchen8]	Genehmigt nach…….……..		Die Anlage unterliegt der Störfallverordnung: |_|
Datum der Überwachung:………..
Sonstige Angaben:__________________________________________________________________________________________________________________

Legende: 
Mängelcode 							       numerische Zuordnung der Mängel
Mängelkategorie	1 = leichter Mangel	- Beseitigung innerhalb der nächsten 6 Monate
		2 = mittelschwerer Mangel	- Beseitigung innerhalb der nächsten 3 Monate
		3 = schwerer Mangel- Beseitigung umgehend mit Vollzugsmeldung an die anordnende Behörde
SV = Sachverständiger nach § 29a BImSchG; IS = Immissionsschutzbehörde; AS = Staatliche Arbeitsschutzbehörde; KBI = Kreisbrandinspektor
	Dokumenta-tionsprüfung
1. Verantwortung
	Die gesamte Verantwortung für den sicheren Betrieb der Anlage liegt alleine beim Betreiber./Arbeitgeber 
	
	
	
	
	1.1
	1
	IS

	
	Die Verantwortung ist teilweise (siehe Bemerkung) an ____________________________übertragen.
	
	
	
	
	1.2
	1
	IS

	
	Diese Aufgabenübertragung ist schriftlich fixiert.
	
	
	
	
	1.2a
	1
	IS

	
	Die Mitteilung der Betriebsorganisation nach § 52a BImSchG liegt vor.
	
	
	
	
	1.3
	1
	IS

	
	Beschäftigte werden vor Aufnahme ihrer Tätigkeit, min. einmal jährlich und bei begründeten Anlässen über mögliche Gefahren unterwiesen (§ 12 ArbSchG / § 12 BetrSichV / § 14 GefStoffV).
	
	
	
	
	1.4
	2
	AS 

	
	Die Unterweisung wird schriftlich dokumentiert (mit Angabe der Inhalte) (§ 12 ArbSchG / § 12 BetrSichV / § 14 GefStoffV).
	
	
	
	
	1.4a
	2
	AS 

	
	Der Einsatz von Fremdfirmen wird koordiniert, das Personal wird eingewiesen und unterwiesen (§ 8 ArbSchG / § 13 BetrSichV / § 15 Abs. 4 GefStoffV). 
	
	
	
	
	1.5
	2
	AS 

	
	Die Unterweisung wird schriftlich dokumentiert (§ 8 ArbSchG / § 13 BetrSichV / § 6 Abs. 8 GefStoffV).
	
	
	
	
	1.5a
	2
	AS 

	
	Erlaubnis-/Freigabeschein für Arbeiten mit Zündgefahren ist vorhanden (§ 11 GefStoffV + Anhang 1 Nr.1.6).
	
	
	
	
	1.6
	2
	AS 

	
	Die Freigabe wird dokumentiert (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	1.6a
	2
	AS 

	
	Mindestens 2 Personen haben an einer Betreiberschulung mit dem Schwerpunkt Anlagensicherheit (Vermittlung von Grundkenntnissen, Stand der Technik z. B. TRGS, TRBS; TRAS, DVGW) teilgenommen, die entsprechende Fachkunde vermittelt. Teilnahmebescheinigungen sind vorhanden. Weiterbildungsangebote werden gemäß TRAS 120 wahrgenommen.
	
	
	
	
	1.7
	2
	AS IS

	
	Weiterbildungsangebote werden wahrgenommen.
	
	
	
	
	1.7a
	1
	AS 

	2. Unterlagen
	Der Genehmigungsbescheid ist vor Ort vorhanden. 
	
	
	
	
	2.1
	1
	IS

	
	Ein Lageplan ist vorhanden und aktuell. 
	
	
	
	
	2.2
	1
	IS

	
	Ein Verfahrensfließbild ist vorhanden und aktuell.
	
	
	
	
	2.3
	1
	IS

	
	Ein Leitungsplan (Bestandsplan) für alle Gas- und Substratleitungen ist vorhanden und aktuell.
	
	
	
	
	2.4
	1
	IS

	
	Ein Rohrleitungs- + Instrumenten (R+I) Fließschema nach DIN EN ISO 10628 ist vorhanden und aktuell.
	
	
	
	
	2.5
	2
	SV IS

	
	Prüfungen und Kontrollen die der Betreiber durchführt werden dokumentiert (z.B. im Betriebstagebuch). Siehe Muster Anhang 4 der TI4. (§ 3 Abs. 6 BetrSichV) 
	
	
	
	
	2.6
	1-2
	AS 

	3. Herstellerbe-scheinigungen
	Liegen EG-Konformitätserklärungen / Einbauerklärungen für Zulieferteile (z.B. Feststoffdosierer, Rührwerke, Motorschutzschalter, Frequenzumformer, Gasaufbereitung, Module des BHKW, etc.) der Anlage vor (§§ 5, 14+ 15 BetrSichV)? 
	
	
	
	
	3.1
	1-3
	AS 

	
	Für die Biogasspeichermembran liegt ein Prüfzeugnis auf der Grundlage der DIN 10204 vor.
	
	
	
	
	3.2
	1
	SV IS

	
	Oberirdisch und unterirdisch verlegte Gasleitungen bestehen aus beständigen Materialien (§§ 7,11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	3.3
	2
	SV AS 

	
	Es liegt ein Nachweis vor, dass Schaugläser in geschlossenen Räumen auf Dauer technisch dicht sind. Herstellerbescheinigung / Einbaubescheinigung liegt vor (§§ 7, 11 GefStoffV). 
	
	
	
	siehe auch 15.10
	3.4
	3
	AS 

	
	Liegen die Nachweise über die Eigensicherheit der eigensicheren Stromkreise vor (§ 14, 15 BetrSichV)? 
	
	
	
	
	3.5
	3
	AS

	4. Gefährdungsbeurteilung, Exschutz-dokument
	Explosionsschutzdokument (§ 9 (4) BetrSichV, § 6 (9) GefStoffV) ist vorhanden, aktuell und plausibel.
	
	
	
	
	4.1
	3
	SV AS 

	
	Gefährdungsbeurteilung (§ 3 BetrSichV / § 7 GefStoffV) ist vorhanden und aktuell (inhaltlich plausibel).
	
	
	
	
	4.2
	3
	AS 
SV

	
	Das Eintragssystem ist gasdicht ausgeführt. Nachweis ist vorhanden (§§ 7, 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	4.3
	2
	AS 

	
	Ist eine explosionstechnische Entkopplung zwischen Gasanalysesystem und gasführenden Anlagenteilen (Fermenter, Rohrleitungen) vorhanden? (§§ 7, 11 GefStoffV)
	
	
	
	
	4.4
	3
	AS 

	5. Betriebs-anweisungen
	Betriebsanweisungen sind vorhanden für 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Inbetriebnahme (§ 12 BetrSichV; TI 4 Anhang 1)
	
	
	
	
	5.1
	2
	AS 

	
	Normalbetrieb (§ 12 BetrSichV; TI 4 Anhang 3) 
	
	
	
	
	5.2
	1
	AS 

	
	Außerbetriebnahme (§ 12 BetrSichV; TI 4 Anhang 6) 
	
	
	
	
	5.3
	2
	AS 

	
	vorhersehbare Störungen (Stromausfall, Leistungsreduzierung durch Energieversorgungsunternehmen, Gasalarm, Rohrbruch (§ 12 BetrSichV; TI 4 Anhang 5) 
	
	
	
	
	5.4
	2
	AS 

	
	Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (Prüfung technisch dichter Bauteile, Aktivkohlewechsel) (§§ 10, 12 BetrSichV)  
	
	
	
	
	5.5
	2
	AS 

	
	Entnahmeregelung bei gasdichten Endlagern (§ 12 BetrSichV)
	
	
	
	
	5.6
	1
	AS 

	
	Gefahrstoffe (Gülle- bzw. Biogas, Zusatzstoffe z. B. zur Entschwefelung [Sicherheitsdatenblatt],) (§ 14 GefstoffV) 
	
	
	
	
	5.7
	1
	AS 

	
	Maschinen (z. B. Radlader, Teleskoplader) (§ 12 BetrSichV)
	
	
	
	
	5.8
	1
	AS 

	
	Fahrsilo (§ 12 BetrSichV)
	
	
	
	
	5.9
	1
	AS 

	6. Elektrische Anlage
	Die Elektrische Anlage incl. der ortsfest angeschlossenen Betriebsmittel wurde vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft gemäß DGUV Vorschrift 3 / § 14 BetrSichV geprüft. Ein aktueller Stromlaufplan und ein Prüfprotokoll liegen vor.
	
	
	
	
	6.1
	2
	AS 

	
	Die Festinstallation wird gemäß TRBS 1201 mind. alle 4 Jahre und ortsveränderliche Betriebsmittel in Benutzung, Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Stecker werden alle 6 Monate durch eine befähigte Person (Elektrofachkraft) geprüft. Die Prüffristen sind gemäß § 14 BetrSichV festgelegt. Die Prüfprotokolle liegen vor.
	
	
	
	
	6.2
	2
	AS

	
	Die Prüfung des Erdungswiderstandes liegt vor.
	
	
	
	
	6.3
	2
	AS

	7. Brandschutz
	Ein Brandschutzkonzept ist vorhanden. (Landesbauordnung)
	
	
	
	
	7.1
	2
	KBI

	
	Die Anlage wurde gemäß Brandschutzkonzept errichtet und eine Bestätigung darüber liegt vor.
	
	
	
	
	7.1a
	2
	KBI

	
	Ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 ist vorhanden.
	
	
	
	
	7.2
	1
	KBI

	
	Die Wärmedämmung an den Fermentern ist mindestens normal entflammbar nach B2 DIN 4102 ausgeführt.
	
	
	
	
	7.3
	1-2
	KBI

	
	Nachweis ist vorhanden.
	
	
	
	
	7.3a
	1-2
	KBI

	
	Sind bei Leitungen durch Brandabschnitte Vorkehrungen gegen Brandübertragung getroffen oder können die Leitungen selbst keinen Brand übertragen? (z. B. Kabelabschottung)
	
	
	
	
	7.4
	2
	KBI

	
	Zwischenräume in Durchbrüchen sind mit nichtbrennbaren formbeständigen Baustoffen gefüllt.
	
	
	
	
	7.5
	2
	KBI

	
	Eine ausreichende Löschwasserversorgung liegt vor.
	
	
	
	
	7.6
	2
	KBI

	
	Für die Vorbereitung des taktischen Einsatzes der Feuerwehr bei Brandereignissen und anderen Hilfeleistungen wurde eine Begehung der Anlage mit der örtlichen Feuerwehr durchgeführt.
	
	
	
	
	7.7
	2
	KBI

	
	Die vorhandenen Feuerlöscher sind ausreichend. (Arbeitsstättenregel „Maßnahmen gegen Brände“ ASR A 2.2)
	
	
	
	
	7.8
	2
	KBI

	
	Die Feuerlöscher werden regelmäßig überprüft. (ASR A 2.2)
	
	
	
	
	7.8a
	2
	KBI 

	
	Ein Alarmplan ist vorhanden und mit dem Brandschutz abgestimmt, der die Notrufnummern und zusätzlich die Rufnummern und Personen oder Behörden benennt. (§ 13 GefStoffV) 
	
	
	
	
	7.9
	1
	KBI

	
	Schutzabstand von min 6 m zwischen Gasspeicher und benachbarten, nicht zur Biogasanlage gehörenden Gebäuden oder Anlagen mit einer Höhe von <7,5 m wird eingehalten.
	
	
	
	
	7.10
	2
	KBI

	
	Sind Fermenter oder Gebäude höher als 7,5 m ist der Schutzabstand (a) wie folgt zu berechnen:
Ist ein Gebäude höher als 7,5 m           a=0,4 * H1 + 3 m
Sind beide Gebäude höher als 7,5m     a=0,4*H1 + 0,4*H2
	
	
	
	
	7.11
	2
	KBI

	
	Schutzabstände zwischen Gasspeicher und BHKW-Gebäude oder Gasspeicher und öffentlichen Verkehrswegen betragen mindestens 6 m.
	
	
	
	
	7.12
	2
	KBI

	
	Hinweis: Können Schutzabstände nicht eingehalten werden, kann durch Brandwände ein Übergreifen von Bränden verhindert werden. Ist eine ausreichende Brandschutzvorrichtung vorhanden?
	
	
	
	
	7.13
	2
	KBI

	8. Blitzschutz
	Eine Risikoermittlung wurde durchgeführt. (Grundlage: VDE 0185-305, DIN EN 62305-2, Anhang I Nr. 1 GefStoffV, TRBS 1201 Teil 3)
Ergebnis: 	1. Innerer Blitzschutz wurde geprüft, 
		Nachweis ist vorhanden?
	
	
	
	
	8.1
	2
	SV AS

	
	
Ergebnis:	2. Äußerer Blitzschutz notwendig und 
		vorhanden? 
                          (Anhang I Nr. 1 GefStoffV, TRBS 1201 Teil 3)
	
	
	
	
	
8.1a
	
1
	
SV AS

	
	Hinweis: Fordert der Sachversicherer in den Versicherungsbedingungen Blitzschutz?
	
	
	
	
	
	
	

	9. Prüfungen
Prüfung der überwachungs-bedürftigen Anlagen vor Inbetriebnahme nach § 15 BetrSichV
	Ist der Umfang der überwachungsbedürftigen Anlagen festgelegt (Betriebsmittel im Ex-Bereich, Druckbehälteranlagen)?
	
	
	
	
	9.1
	1-2
	AS 

	
	Die Ex-Anlage in der Biogasanlage ist überwachungsbedürftig nach   § 1 (1) i. V. m. § 2 (13) BetrSichV. Sie wurde vor der Inbetriebnahme (hier „Aufnahme des Regelbetriebs“) auf Grundlage der TRBS 1201-1 durch eine befähigte Person oder eine Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) geprüft und nach § 17 BetrSichV bescheinigt. 
	
	
	
	
	9.2
	3
	AS

	
	Überwachungsbedürftige Druckbehälteranlagen wurden vor Inbetriebnahme durch eine ZÜS überprüft.
	
	
	
	
	9.2a
	3
	AS

	
	Überwachungsbedürftige Druckbehälteranlagen nach Abschnitt 4 BetrSichV (z. B. Kompressor, Druckausgleichsgefäße) wurden vor Inbetriebnahme durch eine befähigte Person (Druck-Liter-Produkt < 1000) geprüft.
	
	
	
	
	9.2b
	2-3
	AS

	Wiederholungsprüfung der überwachungs-bedürftigen Anlagen nach § 16 BetrSichV
	Grundsätzlich legt der Betreiber für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen die Prüffrist fest (Anhang 2, Abschnitt 3 Nr. 5.1 BetrSichV). Die BetrSichV gibt vor, dass die. Prüffrist max. 6 Jahre betragen darf.

Die Ex-Anlage wird alle __ Monate nach § 16 BetrSichV geprüft und nach §§ 1, 17 BetrSichV dokumentiert (Grundlage TRBS 1201-1).
	
	
	
	
	9.3
	3
	AS

	
	Die vorhandenen Druckbehälteranlagen müssen spätestens 
	alle 2 Jahre einer äußeren Prüfung
-	alle 5 Jahre einer inneren Prüfung
-	alle 10 Jahre Festigkeitsprüfung unterzogen werden.
Die Prüfungen wurden durch eine ZÜS durchgeführt. 
	
	
	
	
	9.3a
	3
	AS

	
	Überwachungsbedürftige Druckbehälteranlagen nach  Abschnitt 4 BetrSichV (z. B. Kompressor, Druckausgleichsgefäße) wurden wiederkehrend durch eine befähigte Person (Druck-Liter-Produkt < 1000) geprüft.
	
	
	
	
	9.3b
	2-3
	AS

	
	Eine Dokumentation (Prüfbuch oder elektronische Dokumentation) ist vorhanden. 
	
	
	
	
	9.3c
	2
	AS

	Prüfung von Arbeitsmitteln nach §  14 BetrSichV
	Eine Liste der im Arbeitsbereich der Biogasanlage benutzten Arbeitsmittel ist vorhanden TI 4, Anhang 14. 
	
	
	
	
	9.4
	2-3
	AS 

	
	Diese Arbeitsmittel werden wiederkehrend durch eine befähigte Person geprüft. Die Prüfung wird dokumentiert. Die Prüffristen wurden vom Betreiber festgelegt und werden eingehalten (Prüffristenplan) (§ 14 BetrSichV)
	
	
	
	
	9.4a
	2-3
	AS 

	Prüfung von Gaswarnanlagen
	Gaswarnanlagen (GWA), die als Schutzeinrichtung des primären Explosionsschutzes verwendet werden (z. B. nach 3.6.1.5 der TI 4), um die Raumluft zu überwachen, müssen funktionsgeprüft und für die Gegebenheiten vor Ort geeignet (z. B. Kalibrierung / Justierung H2S / CO2) sein. Von der BG RCI geprüfte GWA findet man auf der Seite www.exinfo.de  (§ 5 BetrSichV, § 7 Abs. 7 GefStoffV)) Die Folgehandlungen müssen die Anlage in einen sicheren Zustand versetzen (siehe z. B. Punkt 10.1a).
	
	
	
	
	9.5
	3
	SV 
AS 

	
	Kann die Funktionsprüfung nicht nachgewiesen werden, muss der Betreiber in Zusammenarbeit mit dem Errichter der Anlage bzw. dem Hersteller der GWA einen Maßnahmenplan für die Gewährleistung der technischen Sicherheit auf andere Weise unter der Voraussetzung eines vergleichbaren Sicherheitsniveaus erarbeiten und umsetzen (§ 7 Abs.7 GefStoffV).
	
	
	
	
	9.5a
	3
	SV 
AS 

	
	Alle GWA werden nach den Vorgaben des Herstellers in regelmäßigen Zeitabständen auf Funktion geprüft und kalibriert, jedoch mindestens jährlich (Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.3 BetrSichV). Nachweis vorhanden (§ 7 Abs. 7 GefStoffV, § 14 BetrSichV). 
	
	
	
	
	9.6
	3
	AS 

	Dichtheits-prüfungen vor Inbetriebnahme
	Nachweise über die durchgeführten Dichtheitsprüfungen an Gasleitungen und gasführenden Anlageteilen vor Inbetriebnahme sind vorhanden (§§ 7, 8 und 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	9.7
	3
	AS 

	
	Aus den Nachweisen muss hervor gehen, dass die Prüfung nach den Regeln der Technik (z. B. DVGW 469) erfolgte (§§ 7, 8 und 11 GefStoffV, 2.7 TI 4).
	
	
	
	
	9.7a
	3
	AS 

	
	(Nur bei Fermentern mit Foliendach)
Die Verbindung zwischen Fermenterwandung und Foliendach wurde bei allen gasdicht abgedeckten Behältern auf Dichtigkeit geprüft (§§ 7, 8 und 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	9.8
	2
	IS AS 

	
	Nachweise nach dem Stand der Technik (z.B. DVGW-G 469 A3 bzw. A4) sind vorhanden (§§ 7, 8 und 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	9.8a
	2
	IS AS 

	Dichtheitsprüfungen im laufenden Betrieb
	Alle möglichen Undichtigkeitsquellen (z. B. auch beschädigte oder korrodierte Leitungen im Gassystem, Verbindung zwischen Fermenter und Foliendach, Schaugläser, Verbindungen in der Gasleitung, Kompensatoren, Verdichter, Aktivkohlefilter, Gaskühler, Rührwerksdurchführungen im Gasbereich, Höhenverstelleinrichtungen für Tauchmotorrührwerke usw. ) werden in regelmäßigen Abständen – Prüffristen sind im Betriebstagebuch festgelegt-  z.B. nach DVGW-Arbeitsblatt G 469 - auf Dichtigkeit geprüft (Prüfung mit schaumbildenden Mitteln). Diese Prüfungen werden dokumentiert (§§ 7 und 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	9.9
	1-3
	IS AS 

	
	Der Methangehalt in der Abluft des Doppelfoliendaches wird regelmäßig überprüft (z.B. TRAS 120). 
	
	
	
	
	9.10
	1
	IS

	
	Der Gehalt wird dokumentiert. 
	
	
	
	
	9.10a
	1
	IS

	
	Hinweis: Steigen die Werte stark an, deutet dies auf eine Undichtigkeit der Gasspeicherfolie hin. Die Folie ist auszutauschen (nähere Ausführung TRAS 120).
	
	
	
	
	9.10b
	1
	IS

	10.Gasräume/ BHKW-Raum/Gasfackel
	Es ist gewährleistet, dass in BHKW-Aufstellungsräumen bzw. Räumen, in denen Gas vorhanden sein kann (z.B. Pumpenraum, Räume mit Gasleitungen) kein gefährliches explosionsfähiges Gemisch entsteht: 

	
	
	
	
	10.1
	3
	AS 

	
	a) Ein Mindestluftwechsel (individuelle Berechnung) wird mittels Lüfter mit Luftstromüberwachung kontinuierlich gewährleistet, der eine maximal mögliche Gasmenge auf eine maximale Gaskonzentration von 20% UEG verdünnt (§§ 7, 8 und 11 GefStoffV) 
	
	
	
	
	10.1a
	3
	AS 

	
	oder b) im Raum wird an einer geeigneten Stelle eine Gaswarnanlage (GWA) montiert. Der mögliche Gasaustritt von CH4 / CO2-Gemischen im Raum wird durch eine Raumluftüberwachung sicherheitstechnisch mit folgenden sicherheitsgerichteten Funktionen überwacht und verriegelt,
z. B. 20 % der UEG (0,9 Vol % CH4) in der Raumluft mit den Folgehandlungen:
1. optische und akustische Warnung und
2. Zu- oder Ablüftung auf 100 % Leistung 

z. B. 40 % der UEG (1,8 Vol % CH4) in der Raumluft mit den Folgehandlungen:
1. optische und akustische Warnung,
2. Zu- oder Ablüftung auf 100 % Leistung, 
3. automatische Abschaltung der Gasverwertung durch Schnellschlussarmatur der Gaszufuhr außerhalb des Aufstellungsraumes (§ 11 GefStoffV)

	
	
	
	
	10.1b
	3
	AS

	
	Ist eine 2. Verbrauchsstelle vorhanden?
Falls nein, ist eine Notgasfackel vorhanden?
Nachweis vorhanden?
	
	
	
	
	10.2
	2
	IS 

	11. Reaktionen in der Vorgrube von Abfallvergärungsanlagen
	Die Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage wird einmal jährlich durch eine befähigte Person nachgewiesen. (§§ 7+11 GefStoffV)
	
	
	
	
	11.1
	3
	AS 

	
	Der Nachweis wird im Betriebstagebuch dokumentiert (§§ 7 + 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	11.1a
	2
	AS 

	
	Mengen, Herkunft, Abfallschlüsselnummer, Zusammensetzung, Temperatur, pH-Wert etc. werden in der Gefährdungsbeurteilung / im Betriebstagebuch dokumentiert (§ 7 GefStoffV).
	
	
	
	
	11.2
	1
	AS 

	
	Vor dem Einbringen von neuen oder unbekannten Kofermenten werden kleine Mengen von Vorgrubeninhalt und Koferment gemischt, um mögliche Reaktionen erkennen zu können (§§ 7, 8 GefStoffV).
	
	
	
	
	11.3
	2
	AS 

	
	Die Ergebnisse des Reaktionstestes werden in der Gefährdungsbeurteilung / im Betriebstagebuch dokumentiert (§ 7 GefStoffV). 
	
	
	
	
	11.3a
	2
	AS 



	Anlagenprüfung vor Ort
12. Allgemeine Sicherheitsprüfung
	Wurde die Anlage wie genehmigt errichtet.
	
	
	
	
	12.1
	2
	SV IS

	
	Entsprechen die Betriebsanweisungen dem tatsächlichen Betrieb der Anlage (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV).
	
	
	
	
	12.2
	2
	AS IS

	
	Stimmen die sicherheitstechnischen Einrichtungen mit dem R+I Fließbild überein und ist das Sicherheitskonzept der Anlage schlüssig (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV).
	
	
	
	
	12.3
	3
	SV 
AS 

	
	Die sicherheitsrelevanten Schaltungen außerhalb der PLT werden stichprobenartig überprüft (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV). 
	
	
	
	
	12.4
	3
	SV 
AS 

	
	Entspricht die sicherheitsgerichtete PLT den Anforderungen nach VDI / VDE 2180? (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV).
	
	
	
	
	12.5
	3
	SV
AS 

	
	Die Funktionen der PLT-Matrix werden stichprobenweise überprüft (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV).
	
	
	
	
	12.5a
	3
	SV 
AS 

	
	Werden sicherheitsrelevante Schaltungen über die PLT gesteuert? (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV). 
	
	
	
	
	12.6
	3
	SV 
AS 

	
	Wenn ja, muss die PLT über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für mindestens 4 Stunden abgesichert sein (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV).
	
	
	
	
	12.6a
	3
	SV
AS 

	
	Bei Abwesenheit des Bedienpersonals ist die Übermittlung einer Störungsmeldung an verschiedene Handy- oder Festnetznummern bis zur Quittierung sicherzustellen (§ 22 ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV).
	
	
	
	
	12.7
	3
	IS 
AS 

	
	Die Beschilderung der EX-Zonen ist ausreichend und schlüssig ( Anhang 1 GefStoffV).
	
	
	
	
	12.8
	2
	SV 
AS 

	
	Die Schutzbereiche sind mit den Verbotsschildern "Rauchen und offenes Feuer verboten" und "Zugang für Unbefugte verboten" gekennzeichnet (Anhang 1 GefStoffV).
	
	
	
	
	12.9
	2
	AS 

	
	Alle Bereiche unter Erdgleiche, in denen sich schwere Gase bilden oder sammeln können (z. B. Kondensatschächte, Pumpengruben, Vor- und Sammelgruben) in die eingestiegen werden kann, müssen mit Warnschildern ausgerüstet sein. (Anhang 1 GefStoffV).
	
	
	
	
	12.10
	3
	AS 

	
	Einstieg nur nach Freimessung bzw. mit geeigneter Schutzausrüstung; Messgeräte bzw. Schutzausrüstung vorhanden? (§ 7 GefStoffV).
	
	
	
	
	12.10a
	2
	AS 

	
	Fluchtwege und Notausgänge sind vorhanden und nicht verstellt. Kennzeichnung ist vorhanden und nachleuchtend ausgeführt. (§ 4 ArbStättV + Anhang 1 GefStoffV).
	
	
	
	
	12.11
	2
	AS 

	
	Allgemeine Sichtprüfung bez. ordentlicher Verlegung der Rohrleitungen / Elektrokabel etc., Schadstellen, Leckagen (Ordnung und Sauberkeit) (ArbSchG).
	
	
	
	
	12.12
	1
	AS 

	
	Sind im Bereich der Verkehrswege die zu schützenden Anlagenteile (z. B. Antriebssystem, Rührwerk, Gasleitungen), ausreichend durch Anfahrschutz gesichert? (§§ 7+11 GefStoffV)
	
	
	
	
	12.13
	2
	AS 

	
	Ist die gesamte Biogasanlage gegen Eingriffe Unbefugter geschützt (z. B. Einzäunung)? (§§ 7+11 GefStoffV)
	
	
	
	
	12.14
	2
	IS AS

	13. Vorgruben in Abfallvergärungsanlagen
	Bei Vorgruben in Abfallvergärungsanlagen, in die verschiedenartige Abfälle mit tierischen Nebenprodukten eingefüllt werden und die innerhalb eines Gebäudes liegen, werden alle Vorsichtsmaßnahmen des "Informationspapiers zur Sicherheit von Biogasanlagen" (UBA, Juni 2006) eingehalten (§§ 7, 9, 10, 11 GefStoffV + § 3 Abs.2 BetrSichV) 
Hinweis: Bei Infektionsgefahr: BioStoffV ist einschlägig
	
	
	
	
	13.1
	3
	AS 
SV

	
	Das Befüllen der Vorgrube mit flüssigen Materialien erfolgt über feste Flanschverbindungen, Befüllstutzen oder Förderschnecken im geschlossenen System, so dass keine Gase ins Gebäude dringen können (§§ 7, 9, 10, 11 GefStoffV + § 3 Abs.2 BetrSichV Anhang I Nr. 1 Ziffer 1.6 (2) GefStoffV).
	
	
	
	
	13.2
	3
	AS 

	
	Die Vorgrube wird ständig unter Unterdruck gehalten und die Grubenabluft wird sicher abgeführt (§§ 7, 9, 10, 11GefStoffV + § 3 Abs.2 BetrSichV + Anhang I Nr. 1 Ziffer 1.6 (2) GefStoffV).
	
	
	
	
	13.3
	3
	AS 

	
	Die Abluftführung wird überwacht. Bei Ausfall der Lüftungsanlage erfolgt eine Alarmierung (§§ 7, 9, 10, 11 GefStoffV + § 3 Abs.2 BetrSichV + Anhang I Nr. 1 Ziffer 1.6 (2) GefStoffV). 
	
	
	
	
	13.4
	3
	AS 

	
	Die Annahme wird unterbrochen. Die Grubenöffnung schließt zwangsweise. Ein Öffnen der Grube erfolgt erst nach Instandsetzung (§§ 7, 9, 10, 11 GefStoffV + § 3 Abs.2 BetrSichV + Anhang I Nr. 1 Ziffer 1.6 (2) GefStoffV).
	
	
	
	
	13.4a
	3
	AS 

	Sammelgruben, Anmischbehälter
	Offene Sammelgruben, Behälter und Sammeltanks, in denen sortenrein Zuschlagstoffe gesammelt werden, sind trittsicher abgedeckt oder sicher umwehrt (§ 3 Abs.1 ArbStättV + Anhang Nr. 2.1).
	
	
	
	
	13.5
	2
	AS 

	
	Wird Gülle in diesen Gruben zwischengelagert, wird auf die Gefahren durch Güllegase hingewiesen. (Warnschild vorhanden?) (Anhang 1 GefStoffV)
	
	
	
	
	13.5a
	2
	AS 

	Hydrolysegruben
	Hydrolysegruben sind Vorgruben, in denen ausgegorenes aktives Substrat mit Zuschlagstoffen vermischt, zur Vorversäuerung zwischengelagert und dann in den Fermenter gepumpt wird. 
Da bei ausreichend langer Verweildauer in der Hydrolysegrube Wasserstoff und Methan entstehen kann, ist bei abgedeckten Hydrolysegruben die Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre (geA) wahrscheinlich. Da eine geA zwischen 4 Vol.- % und 77 Vol.-% Wasserstoff und 4,4 Vol.-% und 16,5 Vol.-% Methan in der Luft besteht, ist durch Messungen sicherzustellen, dass 20% der UEG nicht erreicht werden. Sollten 20% UEG überschritten werden ist durch Belüftung oder Absaugung der Grube die Konzentration auf sichere Werte zu reduzieren. (§§ 7+11 GefstoffV)
	
	
	
	
	13.6
	2
	AS 

	
	Bei teiloffenen Hydrolysegruben ist die Gefahr der Bildung einer geA zwar geringer aber nicht auszuschließen. Wurde eine orientierende Messung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung durchgeführt? (§§ 7+11 GefstoffV)
	
	
	
	
	13.6a
	1
	AS 

	14. Stoffeintrag
	Die Antriebe am Feststoffeintrag liegen außerhalb der Ex-Zonen des Fermenters oder die Antriebe sind für die entsprechende Zone geeignet (§ 5 BetrSichV, §§ 7, 8 und Anh. I GefstoffV).
	
	
	
	
	14.1
	2
	AS 

	
	Der Füllstand im Feststoffeintrag kann von einem gefahrlos erreichbaren und benutzbaren Standplatz eingesehen werden. (Anhang 2.1 ArbStättV).
	
	
	
	
	14.2
	2
	AS 

	
	Tieferliegende Feststoffeintragssysteme mit selbstanlaufenden Werkzeugen sind gegen hineinstürzen gesichert (Anhang 2.1 ArbStättV).
	
	
	
	
	14.3
	2
	AS 

	15. Fermenter (Nachgärer)


Überdruck- Unterdrucksicherungen
	Die Überdruck- Unterdrucksicherung ist ausreichend entsprechend der Planung dimensioniert und geerdet (§ 5 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.1
	2
	SV 
AS 

	
	Die Überdruck- Unterdrucksicherungen sind wirksam gegen Frost geschützt (§ 5 BetrSichV)
oder 
	
	
	
	
	15.2
	2
	AS 

	
	der Frostschutz wird bei Temperaturen unter 0° C täglich überprüft. (Dokumentation im Betriebstagebuch) (§ 14 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.3
	2
	AS 

	Füllstand
	Der Füllstand ist systembedingt konstant.
	
	
	
	
	15.4
	2
	SV  AS 

	
	Der Überlauf wird wöchentlich auf Verstopfungen geprüft (§ 14 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.4a
	2
	AS 

	
	Eine Überfüllsicherung ist vorhanden und funktioniert (§ 14 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.4b
	2
	AS 

	
	Der Füllstand wird überwacht.
Eine Überfüllung und eine Absenkung des Füllstandes unter die Eintauchung der Stopfschnecke werden mit Sicherheit verhindert. Erläuterungen dazu in den Bemerkungen (§ 3 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.5
	3
	SV 
AS 

	
	Ist eine geeignete Maßnahme vorhanden, um ein Überschäumen (Volumenzunahme durch schlechte Ausgasung und Aufschwimmen der leichten Anteile) des Behälterinhaltes zu vermeiden? (§ 3 BetrSichV) 
	
	
	
	
	15.6
	2
	SV 
AS 

	
	Ist der Freiboard ausreichend dimensioniert? oder (§ 3 BetrSichV) 
	
	
	
	
	15.6a
	2
	AS 
SV

	
	Ist eine Notstromversorgung für die Rührwerke vorhanden? (§ 3 BetrSichV) 
	
	
	
	
	15.6b
	2
	AS 

	
	Ist eine Notstromversorgung für Fackel, Foliendach und Steuerung inkl. Sicherheitseinrichtungen vorhanden?
Ist die Versorgung ausreichend ausgelegt? (§ 3 BetrSichV)
	
	
	
	
	15.6c
	2
	AS

	
	Kann der Füllstand im Fermenter abgesenkt werden? (§ 3 BetrSichV). 
	
	
	
	
	15.6d
	2
	AS 

	Foliendach
	Allgemeiner Hinweis: „Membransysteme, Gasspeicher“ die Dichtheit und Reststandzeit ist zu prüfen. Zweischalige Foliendächer sind Stand der Technik. (TRAS 120 Nr. 3.5)
	
	
	
	
	15.7
	2
	SV

	
	Bei Foliendächern mit Seegerverschluss wird der Druck im Klemmschlauch überwacht. (TRAS 120)
	
	
	
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	15.7a
	1
	IS

	
	Wenn nein:
es wird eine tägliche Sichtkontrolle des Klemmschlauches und zusätzlich eine wöchentliche Kontrolle mit Protokollierung des Druckes durchgeführt. (TRAS 120)
	
	
	
	
	15.7b
	1
	IS

	
	Es sind Vorkehrungen getroffen, die eine gefahrlose Dichtheitsprüfung am Fermenter ermöglichen (z. B. Fermenter beigefüllt, Infrarotkamera, Rundumlaufsteg) (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.8
	1
	AS 

	
	Das Stützluftgebläse befindet sich im Freien, außerhalb einer Ex-Zone und der Ansprechdruck der Überdrucksicherung ist kleiner als der max. Druck des Stützluftgebläses bei Volumenstrom = 0 (§§ 5, 14 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.9
	1
	SV 
AS 


	
	Wenn nein, muss das Stützluftgebläse in ex-geschützter Bauart mindestens Kategorie 3 sein (§ 5, BetrSichV).
	
	
	
	
	15.9a
	2
	AS 

	
	Das Stützluftgebläse sitzt in einem umschlossenen Raum. Dieser Raum ist Zone 1. Alle Betriebsmittel in diesem Raum sind ex-geschützt Kat 1 oder 2 (94/9 ATEX-Richtlinie), (§ 5 BetrSichV).
	
	
	
	
	15.10
	3
	AS 

	
	Werden Unterkonstruktionen von Nassfermentern anlassbezogen auf Standsicherheit geprüft? (TRAS 120 Nr. 2.6.4 Abs. 6)
	
	
	
	
	15.11
	2
	AS SV

	Schaugläser, Armaturen
	Schaugläser in einem umbauten Raum sind auf Dauer technisch dicht ausgeführt (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.12
	3
	AS 

	
	Wenn nein sind alle Einbauten im Raum ex-geschützt mind. Kategorie 3 ausgeführt oder (§ 5 BetrSichV + § 11 GefStoffV) 
	
	
	
	                                
	15.12a
	3
	AS 

	                   
	die Dichtheit wird durch eine regelmäßige wöchentliche Prüfung gewährleistet. Die Prüfung ist im Betriebstagebuch dokumentiert (§§ 7 und 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.12b
	3
	AS 

	
	Die Lampen oder Scheinwerfer zur Beleuchtung der Fermentrinnenräume an den Schaugläsern sind Ex-geschützt mind. Kat. 3 ausgeführt (§ 5 BetrSichV + § 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.13
	3
	AS 

	
	Armaturen zur Gasentnahme sind grundsätzlich gegen unbeabsichtigtes Öffnen geschützt (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.14
	2
	AS 

	
	Antriebe, die in der Ex-Zone des Fermenters installiert sind (z. B. Antrieb des Lanzenrührwerks, Antriebe am Feststoffeintrag), sind ex-geschützt min. Kategorie 3 (§ 5 BetrSichV + § 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.15
	3
	AS 

	Entschwefelung
	Das Erreichen der OEG ist nicht möglich, weil es technisch und organisatorisch ausgeschlossen ist, dass so viel Luft eingeblasen werden kann, dass ein explosionsfähiges Gemisch im Innern des Fermenters entstehen kann. (max. einblasbare Menge - 6% des im gleichen Zeitraum erzeugten Biogases.
Achtung: Bei An- und Abfahrvorgängen – g. e. A. im Fermenter (siehe TI4 Anhang 3) (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.16
	2
	AS 

	
	In der Leitung zwischen Entschwefelungspumpe und Fermenter ist außerhalb eines umschlossenen Raumes ein Rückschlagventil mit einem fermenterseitigen Absperrhahn eingebaut (DVGW-zugelassen) (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	15.17
	2-3
	AS 

	
	Hinweis: Bei Einsatz von Aktivkohle ist die TRAS 120 Nr. 3.7 zu beachten.
	
	
	
	
	15.18
	2
	AS IS

	16. Entkopplung des Gärrestelagers 
	Damit kein Gas über die Substrataustragsleitung entnommen werden kann, ist eine Füllstandsüberwachung eingebaut die bei unterschreiten des Mindestfüllstandes einen Alarm auslöst (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	16.1
	2
	AS 

	
	Eine klare Betriebsanweisung ist an der Entnahmestelle angebracht (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	16.1a
	2
	AS 

	
	Durch andere Maßnahmen ist sichergestellt, dass über die Substrataustragsleitung kein Gas entnommen oder abgesaugt werden kann. (Erläuterung unter Bemerkungen) (§ 11 GefStoffV)
	
	
	
	
	16.2
	2
	AS 

	
	Bei der schnellen Entnahme großer Substratmengen besteht die Gefahr, dass Luft ins Gassystem eingesaugt wird. Durch welche Maßnahmen wird sichergestellt, dass keine Luft in den Fermenter eingesaugt werden kann? (Erläuterung unter Bemerkungen) (§ 11 GefStoffV)
	
	
	
	
	16.3
	2
	SV 
AS 

	
	Nachweis ist vorhanden (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	16.3a
	2
	AS 

	17. Kondensat-abscheider
	Die Eintauchtiefe des Kondensatablaufs in die Wasservorlage muss bei Sollfüllstand je nach Gebläseausführung mindestens dem 5-fachen Betriebsdruck entsprechen. (Bei 3 mbar Betriebsdruck min. 15cm Wasservorlage) (§ 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	17.1
	2
	AS 

	
	Der Kondensatschacht ist mit einer kontinuierlichen Füllstandsüberwachung ausgestattet. (§ 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	17.2
	2
	AS 

	
	Wenn nein, der Füllstand wird wöchentlich kontrolliert und im Betriebstagebuch dokumentiert. (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	17.2a
	2
	AS 

	
	Wenn 17.2 nicht zutreffend ist, muss die Kondensatpumpe Ex-geschützt min. Kategorie 3 sein, oder (§ 5 BetrSichV + § 11 GefStoffV)
	
	
	
	
	17.3
	2
	AS 

	
	nur im völlig untergetauchten Zustand betrieben werden, oder (§ 5 BetrSichV + § 11 GefStoffV)
	
	
	
	
	17.3a
	2
	AS 

	
	in einem getrennten Schacht, dessen Luftraum nicht mit dem eigentlichen Kondensatschacht in Verbindung steht, sitzen (§ 5 BetrSichV + § 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	17.3b
	2
	AS 

	18. Gasleitungen
	Gasleitungen sind zum Schutz vor Verwechslungen gelb markiert und mit einem Pfeil für die Fließrichtung gekennzeichnet (§ 8 GefStoffV + TI 4 Abschnitt 2.7).
	
	
	
	
	18
	1
	AS 

	19. Gasräume/ BHKW-Raum
	Die Gaswarnanlagen (GWA) sind an einer geeigneten Stelle im BHKW-Aufstellungsraum bzw. in Räumen, in denen Gas vorhanden sein kann (z. B. Pumpenraum, Räume mit Gasleitungen), installiert (§§ 4, 5 BetrSichV, §§ 7, 8 GefStoffV).
	
	
	
	
	19.1
	2
	SV
AS 

	
	Ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer im Wärmetauscher vorhanden (DIN-EN 12828), der auf max. 110°C eingestellt sowie mit einer Drucksicherung und einer Durchflussüberwachung ausgestattet ist? (§§ 4, 5 BetrSichV )  
	
	
	
	
	19.2
	2
	SV
AS 

	
	Der Festpunkt und die Schwingungsentkopplung von Gasleitungen sind gewährleistet (§ 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	19.3
	3
	AS 

	
	Gashaupthahn und Not-Aus sind außerhalb von Gasräumen (Gaszufuhrunterbrechung) angebracht und gekennzeichnet? (§ 5 BetrSichV).
	
	
	
	
	19.4
	3
	AS 

	
	Sichtprüfung auf Dichtheit der Kraftstoffleitungen am Zündstrahlmotor des BHKW (§ 11 GefStoffV). 
	
	
	
	
	19.5
	1
	AS 

	Notgasfackel
	Ist eine stationäre Notgasfackel vorhanden? (TRAS 120 Kap. 3.8)
	
	
	
	
	19.6
	3
	IS

	
	Liegt die Notfackel außerhalb von Ex-Zonen? (§ 5 BetrSichV, § 11 und Anh. 1 GefStoffV)
	
	
	
	
	19.7
	3
	AS 

	
	Befinden sich die Auslassmündungen von Abgasleitungen mindestens 3 m über dem Boden und werden die Abgase so abgeleitet, dass ein ungestörter Abtransport mit der freien Luftströmung möglich ist? (§ 11 GefStoffV, VDI 3475 Blatt 4 + TI 4 Nr. 2.8.6.2) 
	
	
	
	
	19.8
	2
	AS  IS

	
	Hat die Abgasmündung mindestens 5 m Abstand zu Gebäuden / Verkehrswegen? (§ 11 GefStoffV, TI 4 Nr. 2.8.6.2)
	
	
	
	
	19.9
	2
	AS 

	
	Ist die Funktionsfähigkeit der Notfackel (z. B. auch bei betätigtem Not-Aus bzw. bei Notstromversorgung) gewährleistet? (§ 5 BetrSichV; §§ 6, 7, 8 GefStoffV) 
	
	
	
	
	19.10
	3
	SV IS AS

	20. Pumpenraum
	Der Pumpenraum liegt mit dem Boden auf Umgebungsniveau: Gegenüberliegende Lüftungsöffnungen sorgen für eine ausreichende Querlüftung (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	20.1
	2
	AS 

	
	Der Pumpenraum liegt mit dem Boden unter Erdgleiche: Der Raum wird zwangsbelüftet oder eine GWA ist installiert, die bei schweren Gasen (CO2, H2S) optischen und akustischen Alarm gibt und eine Zwangslüftung einschaltet (§ 11 GefStoffV).
	
	
	
	
	20.2
	2
	AS 

	
	Verdrängerpumpen sind drucktechnisch abgesichert (§ 11 GefStoffV)
	
	
	
	
	20.3
	3
	SV

	21. Lagerung Gefahrstoffe
	Vorhandene Gefahrstoffe (z. B. Hilfsmittel zur Entschwefelung, Zusatzstoffe [Spurenelemente], Silierhilfsmittel, Zündöl, Altöl) werden sicher gelagert (§ 11, Anhang I GefStoffV).
	
	
	
	
	21.1
	2
	AS KBI



